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P1 

Sachverhalt und Anträge 

Mit Wirkung vom 12. September 1984 wurdeauf die am 

23. Oktober 1980 angemeldete und am 24. Juni 1981 

veröffentlichte europäische Patentanineldung Nr. 

80 106 458.5 das europäische Patent Nr. 0 , 030 602 mit 

zwei PatentansprUchen erteilt. 

Nachdem die Beschwerdeführerin gegen das Patent Einspruch 

erhoben hatte mit der Begründung, daB im Hinblick auf den 

Stand der Technik nach den Druckschriften DE-A- 2 854 148 

und US-A- 3 888 269 sowie gemnäB einer behaupteten of fen-

kundigen Vorbenutzung eine patentfãhige Erfindung nach 

den Artikein 52, 54 und 56 EPU nicht vorliege, wurde der 

Einspruch durch Entscheidung der Einspruchsabteilung vomit 

1. Juli 1986 zurückgewiesen. 

Gegen dieseEntscheidung legte die Beschwerdeführerin ant 

11. August 1986 unter gleichzeitiger Bezahiung der 

BeschwerdegebUhr Beschwerde em. Die Beschwerdebegründung 

wurde am 7. November 1986 eingereicht. 

Sie vertritt in der Beschwerdebegrundung die Auffassung, 

daB es dem Fachinann durch den Stand der Technik nahe-

gelegt worden sei, die Messung in den mm Anspruch 1 

genannten Zeitabschnitt.zu legen. Sie verweist hierzu, 

zusätzlich zu den bereits mm Einspruchverfahren genannten 

Entgegenhaltungen, auf die DE-C-1 957 422, weicheim 

Recherchenbericht als korrespondierende Druckschrift zur 

FR-A- 2 023 381 angegeben ist. 

- Die Beschwerdeführerin erhebt ferner in der Beschwerde-

begründungerstmals den Einwand, der Anspruch 1 sei 

bezügiich der Definition des Zeitabschnitts für die 
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Messung in einer Weise geändert worden, die nicht durch 

den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen gedeckt sei, und 

verstole daher gegen Artikel 123 (2) EPU. 

Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben 

und das Patent zu widerrufen. 

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) trat in ihrein 

Schriftsatz vom 25. März 1987 den Einwänden der Beschwer-

deführerin entgegen. Sie verwies hinsichtlich der 

ursprünglichen Of fenbarung des beanspruchten Zeitab-

schnitts auf Seite 4, Zeilen 16 bis 24 der ursprünglichen 

Beschreibung und führte aus, weshaib auch die zusätzlich 

genannte DE-C- 1 957 422 nicht geeignet sei, den Gegen-

stand des Anspruchs 1 nahezulegen. 

Sie stelit den Antrag, die Beschwerde zurUckzuweisen. 

Beide Beteiligte beantragten ferner hilfsweise, eine 

mündl iche Verhandlung anzuberaumen. 

Nachdem die Beteiligten in einer die Ladung zur münd-

lichen Verhandlung begleitenden Mitteilung darauf auf -

merksam gemacht worden waren, dal3 die Kammer môglicher-

weise den Einwand der unzulássigen Anderung als verspätet 

und sachlich nicht durchgreifend in Ausübung ihres 

Ermessens gemàl3 Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt 

lassen wird, stelite der Vorsitzende zu Beginn der 

mUndlichen Verhandlung vom 9. Februar 1988 nach 

eingehender Erôrterung dieser Frage fest, daB dieser 

Einwand für das weitere Verfahren auBer Betracht bleibt. 

Beide Beteiligte hielten in der mündlichen Verhandlung 

ihre bisherigen Anträge aufrecht. 
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VI. 	Es gelten mithin die Ansprüche 1 und 2 in der erteilten 

Fassung. Sie haben folgenden Wortlaut: 

Verfahren zum Spülen von in einer programnigesteuerten 

Waschrnaschine gewaschener Wäsche in mehreren Spulgängen 

nacheinander in Abhängigkeit von Ausgangssignalen elner 
die Spulwasserverschmutzung erinitteinden Messeinrichtung, 

die beim Ermittein einer bestiinmungsgeniäl3 zulässigen 

Spü1wasserverschmi:zung die Programmsteuereinrichtung zuin 

Beenden des Progranuns veranlaBt, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Messeinrichtung (M) am Ende eines jeden Spül-

ganges für einen begrenzten Zeitabschnitt (T) wirksam 

geschaltet wird, der durch Bewegen der Trominel und 

anschlie8endes Abpumpen der Spüllauge gekennzeichnet ist, 
und daB zuin Beenden des Progranuns die Prograinmsteuer-
einrichtung zum Uberfahren der Programmschritte bis zum 

Abpuinpen vor dein letzten Spülgang eingestelit wird. 

Schaltungsanordnung zur Durchführung des Verfahrens 
nach Anspruch 1 unter Verwendung einer die Verschmutzung 

des zufliefienden Frischwassers und der gebrauchten 

Spüllauge vergleichenden Messeinrichtung, dadurch 

gekennzeichnet, daB Schaltinittel (UN) zum Wirksainschalten 

der MeBeinrichtung (N) vorgesehen sind, die mindestens 
teilweise in zeitlichein Zusaininenhang mit Schaltinittein 

(P2) für den Betrieb der .Laugenablaufpumpe (LP) 
arbeiten. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 
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In forinaler Hinsicht bestehen gegen die Ansprüche 1 und 2 
keine Bedenken. Ihre Gegenstände sind durch den Wortlaut 
der ursprünglichen AnsprUche in Verbindung mit der 
Angabe auf Seite 4, Zeilen 18 big 21 der ursprunglichen 
Beschreibung, wonach der Zeitabschnitt für die Messung 
bel hohem Niveau N2 beginnen und beint Abpumpen enden 
kann, hinlãnglich of fenbart. Nachdent in der mündlichen 
Verhandlung festgestellt worden 1st, daB der verspätete 
Einwand der unzulässigen Anderung nach Artikel 123 (2) 
EPU als sachlich unzutref fend in AusUbung des Erinessens 
gemãB Artikel 114 (2) EPU auBer Betracht bleibt, bedarf 
es keines weiteren Eingehens auf diesen Einwand. 

Zur Frage der Patentfähigkeit ist zunächst festzustellen, 
daB die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 von der 
Beschwerdeführerin nicht bestritten wurde. Auch die 
Uberprüfung durch die Kammer führte zu dent Ergebnis, daB 
keine der mm Verfahren befindlichen Druckschriften 
einschlieBlich derjenigen, die zwar un Recherchenbericht 
genannt sind, von der Beschwerdeführerin jedoch nicht 
aufgegriffen wurden, ein Verfahren mit säintlichen 
Merkmalen nach Anspruch 1 zeigt. Dasselbe gilt für die 
behauptete of fenkundige Vorbenutzung. 

Von dent nächstkominenden Stand der Technik nach der DE-A-
2 854 148 (oder der inhaltsgleichen FR-A- 2 412 638), und 
zwar in der Variante, bei der der durch die MeBeinrich-
tung veranlaBten Beendigung der Spülung noch ein weiterer 
Spülgang zur Zugabe von Nachbehandlungsmitteln folgt 
(siehe Seite 8, letzter Absatz der DE-A- 2 854 148), 
unterscheidet sich das Verfahren nach Anspruch 1 zuniin- 

? 	dest durch die Merkmale, daB die Beendigung des Spulpro- 
gramins bei Erinittlung der "bestimntungsgemãB zulãssigen" 
Spülwasserverschmutzung erfolgt (bel dent bekannten 
Verfahren erfolgt die Beendigung schon in einein früheren 
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Stadium, da die geschätzte Spülwirkung des letzten Spül-

gangs als Icorrekturfaktor berücksichtigt wird) und daB 

das Uberfahren der Prograirnnschritte "bis zum Abpumpen vor 
dern letzten Spillgang" durchgeführt wird. Die Verfahren 

nach den Ubrigen Druckschriften liegen weiter voin 

Gegenstand des Anspruchs 1 entfernt. 

	

4. 	Hinsichtlich der im Mittelpunkt sowohi des Einspruchs- 

als auch des Beschwerdeverfahrens stehenden Frage der 
erfinderischen Tätigkeit ist folgendes zu beinerken: 

	

4.1 	Wie bereits vorstehend ausgefülirt wurde, wird der nächst- 

konunende Stand der Technik durch die DE-A-2 854 148 (oder 

die inhaltsgleiche FR-A- 2 412 638) gebildet. Das hieraus 

bekannte Verfahren kann entweder so durchgefUhrt werden, 

daJ3 derjenige Spülgang, bei dent ein bestirnmungsgemäBer 
Wert der Spülwasserverschmutzung gemessen wird, der 

letzte Spülgang ist (vgl. den Anspruch 2 sowieSeite 5, 
Absatz 2, der DE-A- 2 854 148) oder es kann noch em 

letzter Spülgang vorgesehen sein, bei dent Nachbhand-

lungsinittel zugegeben werden (vgi. Seite 8, letzter 
Absatz). 1111 ersteren Fall handelt es sich urn ein Ver-
fahren, das dent Wortlaut des Oberbegriffs des Anspruchs 1 

voll entspricht, während bei der zweiten Variante der 

vorstehend unter Punkt 3 festgestellte Unterschied 

bezüglich des Verschinutzungsgrades des Spülwassers 

besteht, bei dent die Beendigung des SpUlprogramms 
veranlaBt wird. 

	

4.2 	Ebenso wie beim Gegenstand des Streitpatents geht es bei 

dent aus den vorstehend genannten beiden Druckschriften 

bekannten Verfahren mm Grundsatz darurn, die Spülung 

automatisch dann zu beenden, wenn der gewünschte Rein-

heitsgrad erzielt worden ist (siehe Seite 4, Zeilen 24 
bis 28 der DE-A-2 854 148). Hierdurch soil Energie ge- 
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spart und der Wasserverbrauch gesenkt werden. Aul3erdem 

soil sichergesteilt werden, daB die Spülung auch gründ-
lich genug ausgefUhrt wird (vgl. Seite 4, Zeilen 18 bis 

23 der DE-A). 

4.3 	Bezügiich des Zeitpunktes des Wirksamschaltens der MeB- 

einrichtung 1st der DE-A- 2 854 148 zunächst auf Seite 5, 

Zeile 9 der Hinweis zu entnehmen, daB die Messung 

"periodisch nach jeder Spülung" vorgenoinmen werden soil. 

Dies kann nach Ansicht der Kammer vom Fachmann nicht etwa 

so aufgefa8t werden, daB die Messung nach Ablauf der 

gesamten, aus dem eigentlichen Spüien und aus dem 
anschlieBenden Abpumpen sich zusammensetzenden Spülgang 
erfolgen soil - etwa in einem gesonderten Behäiter -, wie 

dies die Beschwerdegegnerin in der mündlichen Verhandiung 
andeutete, sondern bedeutet, daB die Messung erfolgen 

soil, wenn die eigentliche SpUiung beendet ist, also 
spätestens während des Abpumpens des Spülwassers. Diese 

Interpretation wird durch die Angabe auf Seite 6, Zeilen 
3 bis 10 der DE-A- 2 854 148 bestãtigt, wonach die 

Messungen, Speicherungen und Ausrechnungen der Differen-
zen "im Laufe jeder Spüiung" ausgeführt werden. SchiieS-

lich wird auf Seite 6, Zeile 22 und Seite 8, Zeile 26 
konkret die Ausfuhrungsform erwähnt, bei der die Leit-

fãhigkeit des auslaufenden Spülwassers gemessen wird, 

d.h. die Messung erfolgt während des Abpumpens, wie dies 
auch gemäB den Figuren 1 und 2 des Streitpatents der Fail 
ist. Geht man davon aus, daB übiicherweise während des 

Abpuinpens, zumindest aber wãhrend der Anfangsphase des 

Abpuinpvorgangs, eine Trommeidrehung stattfindet, wie dies 

von der Beschwerdegegnerin bestãtigt wurde, erfolgt 

jedenfails auch bei der vorgenannten Ausfuhrungsform des 

-bekannten Verfahrens die Messung "am Ende des Spüigangs", 

und zwar für einen begrenzten Zeitabschnitt, der durch 

Bewegen der Trommel und anschlie8endes Abpumpen 

gekennzeichnet ist. 
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4.4 	Zusanunenfassend ergibt sich somit, daB die sich auf den 

Zeitabschnitt der Messung beziehenden Merkmale vom Fach-

mann aus dent Inhalt der DE-A- 2 854 148 als bekannt 

entnehjnbar sind, auch wenn sie dort nicht wörtlich 

übereinstinunend beschrieben sind, und daher zur Stützung 

der erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen können. 

	

4.5 	In diesem Zusamnienhang ist ergãnzend darauf hinzuweisen, 

daB der Fachmann, der aus der DE-A- 2 854 148 aul3erdeni 

den aligeineinen Hinweis erhält, die Messung "nach einer 

gewissen Zeitspanne" (Seite 7, letzter Satz) nach Beginn 

jeder Spülung vorzunehmen, auch auf Grund aligemeiner 

Uberlegungen zu dent Ergebnis kominen würde, den Me8zeit-

punkt an das Ende des Spülganges zu legen und nicht etwa 

an den Anfang, da es auf der Hand liegt, dal3 er zu diesem 

Zeitpunkt wegen der fehlenden Durchmischung noch keinen 

verläBlichen Wert für die Spülwasserverschniutzung erhal-

ten kann. Auch aufgrund dieser Uberlegungen würde er 

daher zu einem Zeitabschnitt für die Messung am Ende der 

eigentlichen SpUlung gelangen, der entsprechend dent 

Wortlaut des vorliegenden Anspruchs 1 "durch Bewegen der 

Trommel und ausschlie8endes Abpumpen der Spüllauge" 

gekennzeichnet ist. 

	

4.6 	Der hierzu seitens der Beschwerdegegnerin in der niünd- 

lichen Verhandlung vertretenen Ansicht, die DE-A- 

2 854 148 sei hinsichtlich des Zeitpunktes der Messung 

derart widersprüchlich und insgesamt unklar, daB durch 

sie der mm vorliegenden Anspruch 1 angegebene Zeitab-
schnitt nicht habe nahegelegt werden können, kann sich 

die Kammer aus den oben dargelegten Gründen nicht aus-

schlieBen. Auch das Vorbringen, wonach der in Fig. 1 

des Streitpatents dargesteilte schraffierte Bereich für 

den Zeitabschnitt der Messung schematisch übertrieben 
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dargestelit sei, in Wirklichkeit jedoch die Messung 
innerhalb von maximal einer Sekunde erfolge, so daB auch 
bei dem bevorzugten Wirksamschalten des Mel3geräts zusam-
men mit dem Einschalten der Laugenpumpe wegen deren ver-
zógerter Pumpwirkung entsprechend dem Wortlaut des 
Anspruchs 1 die Messung bei bewegter Tronunel und 
anschliel3endemn Abpumpen erfolge, kann - sofern hierdurch 
die Auswahl eines ganz spezifischen Zeitabschnitts 
geltend gemacht werden soil -zur Stützung der erfinderi-
schen Tätigkeit nichts beitragen. Zum einen ist dieser 
Sachverhalt in den Anmeldungsunterlagen nicht of fenbart 
(und im übrigen auch in der Streitpatentschrift nicht 
erwãhnt), zum anderen ist der durch den Wortlaut des 
Anspruchs 1 definierte Schutzbereich nicht auf einen 
derartigen, in der Darstellung nach Fig. 1 des Streit-
patents unmittelbar im Bereich der rechten oberen Ecke 
jedes SpUlgangs befindlichen Zeitabschnitt beschränkt, 
sondern urnfaBt Zeitabschnitte unbestiminter Lange, die in 
der Darstellung gemä8 Fig. 1 bereits im horizontalen 
Bereich oder erst unterhaib des oberen rechten Eckpunktes 
im Verlaufe des Abpumpvergangs beginnen können (siehe 
auch die in Spalte 3, Zeilen 14 bis 17 der Streitpatent-
schrift angegebenen beiden Alternativen). 

4.7 	Hinsichtlich des zweiten kennzeichnenden Merkmals, närn- 
lich des Uberfahrens von weiteren SpUlgãngen bis zurn 
Abpumpen vor deni letzten Spülgang, wird von der Beschwer-
degegnerin selbst eingeräumnt, daB es sich hierbei urn eine 
Mal3nahme handelt, die an sich bei Waschmaschinenprogram-
men bekannt ist (vgl. Seite 3, Abs. 3 der Stellungnahme 
der Patentinhaberin, eingegangen am 27. November 1985). 
Von der Beschwerdeführerin wurde hierzu eine of fenkundige 
Vorbenutzung geltend gemacht, aus deren Unterlagen 
dieses Merkmal im Prinzip ebenfalls zu entnehmen ist. 
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4.8 	Entsprechend den Angaben der Beschwerdegegnerin in ihrer 
am 27. November 1985 eingegangenen Stellungnahme zuin 

Einspruch, Seite 3, letzter Absatz kommt diesem Merkmal 

in erster Linie die Bedeutung zu, nach Abschlul3 der 

Messung einen weiteren Spülgang zur Verfügung zu haben, 

bei dem eventuelle Nachbehandlungsmittel (Weichspül-

mittel) zugegeben werden können, ohne das Me1ergebnis zu 

verfälschen. Gerade dieser Gesichtspunkt ist aber auch 
schon in der DE-A- 2 854 148 auf Seite 8, letzter Absatz 
angesprochen. Auch dort wird empfohlen, der letzten 
Messung noch einenweiteren, inessungsfreien Spülgang 

folgen zu lassen, bei dem ein Nachbehandlungsniittel 
zugesetzt werden kann. Die Tatsache, daB dort im 

Unterschied zu dein Verfahren nach dem Streitpatent die 

Spülwirkung dieses letzten SpUlgangs als Korrekturfaktor 

bei der letzten Messung berücksichtigt wird, ändert 
nichts an der generellen Lehre, einen messungsfreien 

letzten Spülgang anzuschliel3en. In Befoigung dieser Lehre 

dUrfte es sich zwangslãufig ergeben, daB im Grundprogranun 
vorgesehene weitere Spülgänge übersprungen bzw. 
ausgelassen werden. 

	

4.9 	Auch der für das vorstehend genannte zweite kennzeich- 

nende Merkmal geltend gemachte weitere Effekt, näinlich 

die Erhâhung des Spülerfolgs durch Nachschalten eines 

weiteren vollständigen Spülgangs, ist nach Ansicht der 
Kanimer nicht geeignet, etwas zu einer positiven Beurtei-

lung der erfinderischen Tätigkeit beizutragen. Es liegt 

auf der Hand, daB man eventuelle MeBungenauigkeiten durch 

Nachschalten eines "Sicherheitsspulgangs" kompensieren 

kann, allerdings unter Inkaufnahme eines zusätzlichen 

Energie- und Zeitaufwands. mm übrigen spricht die DE-A- 
2 854 148 mm letzten Absatz der Beschreibung auch diesen 
Gesichtspunkt an, indem sie auf die Mäglichkeit hinweist, 

über ein sog. "Sicherstellungsprogrammlt dafUr zu sorgen, 
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daB immer eine Mindestanzahl von Spülgängen vorhanden 

ist. 

	

4.10 	Aus den dargelegten Gründen kommt die Kammer zu dem 

Ergebnis, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf 

einer erfinderischen Tãtigkeit nach Artikel 56 EPU beruht 

und daher nicht patentfahig ist (Artikel 52(1) EPU). Er 

kann daher keinen Bestand haben. 

	

5. 	Dasselbe gilt für den auf eine Schaltungsanordnung zur 

Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichteten 

Anspruch 2. Im Hinblick auf den vorstehend besprochenen 

Stand der Technik nach der DE-A-- 2 854 148, bei dem eben-

falls gemäB einer Ausführungsform die Messung bei auslau-

fender Spüllauge, d.h. während des Abpumpens erfolgt, 

dürfte es in Bereich fachinännischer Uberlegungen gelegen 

haben, die betreffenden Schaitmittel "mindestens teil-

weise" in zeitlichem Zusammenhang mit den Schaitmittein 

für die Laugenablaufpumpe arbeiten zu lassen. Die 

Beschwerdegegnerin hat in übrigen keine Ausführungen zur 

selbständigen Patentfahigkeit des Gegenstandes des 

Anspruchs 2 gemacht. 

AuBerdem kann die Kaminer über die vorliegenden Anträge 

nur als Ganzes entscheiden. Der Anspruch 2 nuB auch aus 

diesem forinalen Grund das rechtliche Schicksal des 

Anspruchs 1 teilen. 
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Eritscheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden wir'3 entschieden: 

I. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. 	Das europäische Patent Nr. 0 030 602 wird widerrufen. 

Der Geschäftsstelleribearnte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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